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D.tum: 

Verteil 
1. AlJG. 1988 a 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl 2724-01/88 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz, 
BGBL Nr 638/1982 und das Bun­
desgesetz, BGBI Nr 616/1987, 
geändert werden; Stellungnahme 

Der RH beehrt sieh, 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme 

zu dem ihm mit Schreiben des BHAS vom 30. Juni 1988, 

GZ 34 401/6-2/88, vorgelegten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Bundesgesetz, BGBI Nr 638/1982, und das Bundes­

gesetz, BGBI Nr 616/1987, geändert werden, zu Ubermitteln. 

Anlagen 25. Juli 1988 

Der Präsident: 

B r 0 e s i 9 k e 
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Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl 2724-01/88 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz, 
BGBI Nr 638/1982 und das 
Bundesgesetz, BGBI Nr 616/1987 
geändert werden; Stellungnahme 

Zu dem ihm mit Schreiben vom 30. Juni 1988, GZ 34 401/6-2/88, 

Ubermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bun­

desgesetz, BGBI Nr 638/1982, und das Bundesgesetz, 

BGBI Nr 616/1987, geändert werden, nimmt der RH wie folgt Stel­

lung (von dieser Stellungnahme wird das Präsidium des National­

rates ue unterrichtet): 

Gemäß § 14 Abs 1 BHG, BGBI Nr 213/1986, ist jedem Entwurf fUr 

ein Bundesgesetz von dem Bundesminister, in dessen Wirkungsbe­

reich der Entwurf ausgearbeitet wurde, eine Stellungnahme zu 

den finanziellen Auswirkungen anzuschließen, aus der insbeson­

dere hervorzugehen hat, ob und inwiefern die DurchfUhrung der 

vorgeschlagenen Vorschriften voraussichtlich vermehrte Ausgaben 

fUr den Bund verursachen wird, wie hoch diese Ausgaben fUr 

jedes Jahr innerhalb des laufenden Budgetprognosezeitraumes zu 

beziffern sein werden und welche Vorschläge zur Bedeckung dieser 

Ausgaben gemacht werden. Da das dortige Bundesministerium k eine 

überprUfbare Kostenberechnung vorlegte, ist der RH nicht in der 

Lage, zu den finanziellen Auswirk ungen dieser Maßnahme Stellung 

zu nehmen. Einer derartigen Kostenberechnung, verbunden mit 

einer Untersuchung der bisherigen Wirksamkeit des Gesetzes, kommt 

nach ausl ändi schern Vorbild gerade bei "Gesetzen auf Zei t" beson­

dere Bedeutung zu, wobei die Weitergeltung von eingehenden 

"Kosten-Wirksamkeitsuntersuchungen" abhängig gemacht werden 

sollte. Derartige eingehende Untersuchungen sind nach Ansicht 
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des RH nicht zuletzt bei dem in Rede stehenden Entwurf 

vordringlich, weil die zuletzt erfolgte Verlängerung mit 

Bundesgesetz, BGBI Nr 616/1987, unter Berufung auf den 

Sparkatalog der Bundesregierung erst im Vor jahr, anders 

als im seinerzeitigen Entwurf vorgesehen war, nicht bereits 

bis Ende 1991, sondern nur bis Ende 1988 erfolgt ist. 

25. Juli 1988 

Der Präsident: 

B r 0 e s i g k e 
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